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5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann einen wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag einreichen. Einzelbewerberinnen oder Ein-
zelbewerber können einen wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 

5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht wer-
den. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf 

oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Ge-
burtsort, die Staatsangehörigkeit und die An-
schrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der ein-
reichenden Partei oder politischen Vereinigung 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; der im Wahlvorschlag angege-
bene Name der Partei oder politischen Vereini-
gung muss mit dem Namen übereinstimmen, 
den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den 
Namen der einreichenden Wählergruppe und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, 
dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der 
Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen 
nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung ent-
halten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e be-
zeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 
oder einen Bewerber enthalten.
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Be-
werber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stell-
vertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder 
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag ei-
ner Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungs-
berechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsbe-
rechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der 
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder 
an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und 
Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet 
sein.

Wahlbekanntmachung des Wahlleiters 
der Stadt Guben

Wahlen 
- der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben, 

- des Ortsbeirates des Ortsteils Kaltenborn und 
- des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Breesen 

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 1. Februar 2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Wahlen sowie die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen
- der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Guben,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Kaltenborn und
- des Ortsbeirats des Ortsteils Groß Breesen
am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahl-
vorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzu-
reichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben
1. Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Stadtverordne-

tenversammlung. Es sind insgesamt 28 Stadtverordnete 
zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben hat 
durch Beschluss 28. November 2018 das Wahlgebiet 
(17.471 Einwohner) in einen Wahlkreis eingeteilt:

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-

gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben kön-
nen Parteien, politische Vereinigungen und Wählergrup-
pen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenver-
einigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum
Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, beim
Wahlleiter der Stadt Guben
Stadtverwaltung Guben
Raum 252, Gasstraße 4, 03172 Guben
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzu-
schließen, ist dem Wahlleiter für die Stadt Guben durch 
die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zu-
sammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donners-
tag, den 21. März 2019, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. 
Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Verei-
nigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder 
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

I. Stadt Guben
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6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Guben benannt sein. Die Bewerbe-
rin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder 
Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Vo-
raussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch 

eine Versammlung zur Aufstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zu-
stimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster 
der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgK-
WahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von ei-
ner Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der 
Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem 
ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht be-

sitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht be-

sitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 

Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzel-
fallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die 
Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene 
Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar 
ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir 
mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versi-
cherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staats-
angehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß 
§ 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversamm-
lung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahl-
gebiet keine Organisation hat, können die Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch 
die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Spree-
Neiße wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder po-
litischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt 
werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerin-
nen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerver-
sammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenver-
sammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entspre-
chend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen 
gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinnge-
mäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zu-
ständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereini-
gung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung 
zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.
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Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde 
(Stadt Guben, Gasstraße 4, 03172 Guben) spätestens bis
Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster 
der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahl-
vorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Gu-
ben, Bürgerservice, Gasstraße 4, 03172 Guben aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie An-
schrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers 
in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wäh-
lergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftli-
che Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahl-
vorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die 
Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen 
der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvor-
schlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubi-
gung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst 
nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeich-
net werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahl-
vorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Guben unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, 
so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Un-
terstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von 
den in dem betreffenden Wahlgebiet wahlberechtigten 
Personen unterzeichnet werden.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Per-
son sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzuge-
ben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unter-
schriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen 
Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung be-
darf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) be-
stimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde er-
setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 
16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 
4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag bei-
zufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort 
und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin 
oder der Leiter der Versammlung und zwei von der Ver-
sammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Min-
destanforderungen an eine demokratische Aufstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-

schriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-

gungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag 
oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens eine 
im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße 
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben durch 
mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 
2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Spree-Neiße durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Guben durch mindestens eine Stadt-
verordnete oder durch mindestens einen Stadtverordne-
ten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt fer-
ner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 
der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der 
in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen 
für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines Einzel-
wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße 
oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gu-
ben vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-

gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der 
nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind
-     im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 

mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen,beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum
Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr, bei der
Wahlbehörde, Stadt Guben,
Bürgerservice, Gasstraße 4, 03172 Guben
zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden.
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C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Breesen
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 
bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Guben gelten für die 
Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Breesen mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Groß Breesen ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlge-
biet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt jeweils drei Mitglieder des Ortsbeirats 
zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 
und einen Bewerber enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Bewer-
berinnen und Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Groß Breesen sowie im Orts-
teil ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Groß Breesen bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Groß Breesen wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl 
der in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder nicht 
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungs-
unterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Groß Breesen durch mindestens ein Mitglied 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Groß Breesen vertreten sind, sowie für Lis-
tenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr be-
teiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraus-
setzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 
9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforder-
lichen Vordrucke werden von mir beschafft und kön-
nen bei mir angefordert werden, sie finden sie auch 
auf der Internetseite https://wahlen.brandenburg.
de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschl%C3%A4gen-kw/

Uwe Schulz
Wahlleiter der Stadt Guben

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder aus-
gegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass 
sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleis-
tung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfol-
ge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht mehr 
behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Män-
gel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 26. März 2019, 15:00 Uhr 
in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschlä-
ge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 
39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kaltenborn
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 
bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Guben gelten für die 
Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kaltenborn mit folgen-
den Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kal-
tenborn ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt jeweils drei Mitglieder des Ortsbeirats 
zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 
und einen Bewerber enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Bewer-
berinnen und Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wähl-
bar sind und im Ortsteil Kaltenborn sowie im Ortsteil ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat 
des Ortsteils Kaltenborn bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Kaltenborn wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht 
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. 
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Guben 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht 
befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 auf-
grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 
des Ortsteils Kaltenborn durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entspre-
chendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Kal-
tenborn vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.
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Bekanntmachung
___________________________________________________
Der Wahlleiter der Stadt Guben

über die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung 
über die Zulassung und Zurückweisung von eingereichten 

Wahlvorschlägen für die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben und 

für den Wahlen der Ortsbeiräte in den Ortsteilen 
Kaltenborn und Groß Breesen am Sonntag, 26. Mai 2019

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die Zu-
lassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 37 Branden-
burgisches Kommunalwahlgesetz und § 38 Brandenburgische 
Kommunalwahlverordnung findet am

26. März 2019 um 15:00 Uhr

im Rathaus der Stadt Guben, Gasstraße 4 in 03172 Guben im Sit-
zungssaal (Raum 236) statt.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter ist 
befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sit-
zungsraum zu verweisen (§ 4 Abs. 1 Brandenburgische Kommu-
nalwahlverordnung).
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Wahllei-
ter mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind (§ 16 Abs. 3 
Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz).
Guben, 1. Februar 2019

Uwe Schulz
Wahlleiter

Einkommenssteuererklärung 2018
Ab sofort sind die Formulare für die Einkommenssteuererklärung 
2018 im Bürgerservice der Stadtverwaltung Guben erhältlich.

Stadt Guben
Bürgerservice

Einladung zur Jagdversammlung Deulowitz

Am Mittwoch, dem 27.03.2019 findet um 17:00 Uhr in der Jagd-

Hütte am Seemühlenweg die Jahreshauptversammlung der Jagd-

genossenschaft Deulowitz statt.

Tagesordnung:

1. Feststellen der Beschlussfähigkeit und Rechenschaftsbericht
2. Auszahlung der Jagdpacht an die Jagdgenossen
3. Neuwahl des Jagdvorstandes
4. Bericht zur Kassenprüfung und Finanzplan
4. Bericht der Jagdpächter
5. Verschiedenes

Der Vorstand

Sitzungen der Ausschüsse  
der Stadtverordnetenversammlung Guben

(Stand bei Redaktionsschluss)

4. Februar 2019 16:00 Uhr
Sitzung der Kommission Guben/Gubin
Rathaus, Zi. 236

6. Februar 2019 16:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Vergabe
Rathaus, Zi. 236

13. Februar 2019 16:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses Soziales, Bildung, Ju-
gend und Kultur
Rathaus, Zi. 236

14. Februar 2019 16:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Stadtent-
wicklung, Bauen, Wohnen und Energie
Rathaus, Zi. 236

18. Februar 2019 15:30 Uhr
Sitzung des Hauptausschusses
Rathaus, Zi. 236

27. Februar 2019 16:00 Uhr
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!
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3.2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum
Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr
bei der
Wahlleiterin für die Gemeinde Schenkendöbern
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzu-
schließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinde Schenken-
döbern durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum 
Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr, schriftlich an-
zuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss Be-
teiligten muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann einen wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag einreichen. Die Entscheidung über die 
Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschla-
ges trifft bei einer Partei oder politischen Vereinigung 
der für das Wahlgebiet zuständige Gebietsvorstand (oder 
wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, der Vorstand der 
nächsthöheren Gliederung) und bei Wählergruppen die 
oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur ei-
nen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 

5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden.
Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die 
Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Be-
werberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer 
Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Verei-
nigung den vollständigen Namen der einreichenden 
Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im 
Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder po-
litischen Vereinigung muss mit dem Namen überein-
stimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen 
der einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wäh-
lergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbe-
zeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeich-
nung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind 
die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbe-
zeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur die un-
ter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.

6.2. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 
oder einen Bewerber enthalten.
Der wahlgebietsbezogene Wahlvorschlag darf höchstens 
24 Bewerber enthalten.

Wahlbekanntmachung der Wahlleiterin

Wahlen 
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern, 

- der Ortsbeiräte der Ortsteile Atterwasch, Bärenklau, 
Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, 

Lauschütz, Schenkendöbern, Sembten, Lübbinchen, 
Pinnow, Groß Gastrose, Kerkwitz und Taubendorf, 

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
der Ortsteile Staakow und Reicherskreuz

am 26. Mai 2019
Bekanntmachung der Wahlleiterin

vom 01. Februar 2019

Gemäß §§ 26 und 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Abs. 2 und 3 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahl-
zeit der landesweiten Kommunalwahlen 2019 vom 15. Au-
gust 2018 finden die Wahlen (Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendö-

bern,
- der Ortsbeiräte der Ortsteile Atterwasch, Bärenklau, 

Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, 
Schenkendöbern, Sembten, Lübbinchen, Pinnow, 
Groß Gastrose, Kerkwitz, Taubendorf

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers der Orts-
teile Staakow und Reicherskreuz

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teils Staakow und
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teils Reicherskreuz
am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern die Wahltermine für die 
vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechtsver-
ordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 
3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen 
möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu wei-
se ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung Schenkendöbern
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreter

Es sind insgesamt 16 Gemeindevertreter zu wählen.
2. Wahlkreise

Die Gemeindevertretung Schenkendöbern hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (3.617 Einwohner) in einen Wahl-
kreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-

gungen, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigun-
gen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahl-
vorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listen-vereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.

II. Gemeinde Schenkendöbern
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- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und

- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbin-

dung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallent-
scheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbar-
keit nicht besitzt.

7.3. Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Abs. 5 Nr. 2 BbgK-
WahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin 
oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir 
mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versi-
cherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu 
§ 32 Abs. 5 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörig-
keit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG
8.1. Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder poli-

tischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hier-
zu insbesondere gewählt worden sind (Delegiertenver-
sammlung).

8.2. Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Gemeindegebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren 
Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag des 
Landkreises Spree-Neiße wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden.

8.3. Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe 
nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und 
Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) 
der Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein.
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 
1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders ge-
wählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die Aus-
führungen zu Nummer 8.2. gelten für mitgliedschaftlich 
organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4. Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 33BbgKWahlG sinngemäß.

6.3. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen und Anschrift der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Ver-
trauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, 
jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss in jedem Fall von mindestens zwei Mitgliedern 
des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss in jedem Fall von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuwei-
sen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von 
jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppe unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss 
von dieser oder diesem persönlich unterzeichnet sein.

6.5. Wichtige Beschränkungen
Jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Schenken-
döbern benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber 
auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied 
einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvor-
schlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber
7.1. Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem 

Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wäh-
lergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraus-
setzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 

BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8)

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Abs. 5 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben.

Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat 
die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaft anzu-
geben oder zu erklären, dass er parteilos ist.
Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen oder Einzelbewerber.

7.2. Wählbarkeit
7.2.1. Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Abs. 1 BbgkWahlG sind wählbar alle Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben 

und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Abs. 2 Bbg-
KWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbin-

dung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psych-
iatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2. Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union, die
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politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Schenkendöbern gewählt worden ist.

9.2. Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 

Wählergruppe, Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht nach der 
vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Un-
terstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag 

mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens
bis zum
Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr
bei der
Wahlbehörde, Gemeinde Schenkendöbern
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern
zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtli-
chen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu 
von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftslis-
ten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Gemein-
de Schenkendöbern, Gemeindeallee 45, Schenkendöbern) 
spätestens bis zum
Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
Formblättern für Unterschriftslisten nach dem Muster der 
Anlage 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV unter Beachtung 
folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der
Wahlbehörde, Gemeinde Schenkendöbern, Gemeindeal-
lee 45, 03172 Schenkendöbern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewer-
bers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist 
beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
se, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger 
durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewer-
berinnen und Bewerber ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeich-
nungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvor-
schlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlages 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubi-
gung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst 
nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
und ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeich-
net werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.5. Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerin-
nen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Dele-
gierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegen-
heit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung 
müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhänger oder 
Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7. Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Muster der Anlage 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgKWahlV zu fer-
tigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Nie-
derschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hier-
bei haben der Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die ge-
setzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische 
Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidatenaufstellung 
gemäß § 33 Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1. Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-

schriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigun-

gen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag oder 
im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land 
Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch mindes-
tens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten 
oder im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße durch mindes-
tens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 
Schenkendöbern durch mindestens eine Gemeindevertrete-
rin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 2018 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages im Kreis-
tag des Landkreises Spree-Neiße durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreis-
tagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung Schen-
kendöbern durch mindestens eine Gemeindevertreterin 
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt fer-
ner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 
der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der 
in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen 
für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern, die am 17. August 2018 aufgrund eines Einzelwahlvor-
schlages im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße oder in der 
Gemeindevertretung Schenkendöbern vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5. Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der eh-
renamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertre-
tung Schenkendöbern, so ist auch die Partei, politische Ver-
einigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei der Wahl 
der Gemeindevertretung Schenkendöbern antritt, von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund einer Wahlvorschlages dieser Partei, 
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4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im entsprechenden Ortsteil ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Schenkendöbern wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zu den Ortsbeiräten der genannten Orts-
teile bestimmen, sofern die Anzahl der in den genann-
ten Ortsteilen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausrei-
chen. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Ge-
meinde Schenkendöbern wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversamm-
lung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nr. 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Verei-
nigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlages im Ortsbeirat der 
genannten Ortsteile durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entspre-
chendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlages im Ortsbeirat 
der genannten Ortsteile vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteilig-
ten Gruppierungen die eingangs genannten Vorausset-
zungen erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

C Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers in den 
Ortsteilen Reicherskreuz und Staakow
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 6.1, 6.3 und 6.4, 
7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schenkendöbern gelten für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers der Ortstei-
le Reicherskreuz und Staakow mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers im Ortsteil Reicherskreuz das Gebiet dieses 
Ortsteils
und
für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
im Ortsteil Staakow das Gebiet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Reicherskreuz bzw. im Orts-
teil Staakow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht 
werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen 
Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder Bewerber 
darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag 
einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, 
die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl an-
tritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers zu 
ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist 
nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Abs. 2 Nr. 1 BbgK-
WahlV abzugeben.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schenkendöbern unterzeichnen. Hat 
eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für 
diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften 
ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungs-
los.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen 
Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung be-
darf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) be-
stimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklä-
rung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde 
ersetzen. Der Antrag kann bis
Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr,
schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgege-
benen Unterschriftsliste leisten, zu vermerken, dass sie 
im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung 
wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerber beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewer-
berin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahkG) beseitigt wer-
den.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 21.03.2019 um 16:00 Uhr 
in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschlä-
ge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG und §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der Ortsbeiräte
Die Ortsbeiräte werden in den Ortsteilen Atterwasch, Bä-
renklau, Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, 
Schenkendöbern, Sembten, Lübbinchen, Pinnow, Groß 
Gastrose, Kerkwitz und Taubendorf gewählt.
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 
7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schenkendöbern gelten für die Wahl 
zum Ortsbeirat der oben genannten Ortsteile mit folgen-
den Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der oben genann-
ten Ortsteile ist das Gebiet dieser Ortsteile.
Das jeweilige Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirates zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 

oder einen Bewerber enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Bewer-
berinnen und Bewerber enthalten.

P2 P2



11 | Stadt Guben

5. Die in der Gemeinde Schenkendöbern wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewer-
berin oder den Bewerber für die Wahl der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers der Ortsteile Reicherskreuz bzw. 
Staakow bestimmen, sofern die Anzahl der in den Ortstei-
len Reicherskreuz bzw. Staakow wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der 
Gemeinde Schenkendöbern wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 
entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 9b zu 
§ 33 Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können bei 
mir angefordert werden.

Die Wahlleiterin für die Gemeinde Schenkendöbern

gez. Monika Otto

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
Reicherskreuz
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Reicherskreuz lädt hiermit 
alle Jagdgenossen zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Frei-
tag, dem 01.03.2019 um 18.00 Uhr ein.

Ort: Nebenraum der Kirche Reicherskreuz
Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Feststellung der Anzahl anwesender und vertretener 

Jagdgenossen und der durch sie gehaltenen Flächen
TOP 3 Bekanntgabe und Genehmigung des Protokolls der Ver-

sammlung vom 27.02.2018
TOP 4 Berichterstattung

- des Vorstandes
- des Kassenführers
- des Kassenprüfers

TOP 5 Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
TOP 6 Wahl der Rechnungsprüfer
TOP 7 Verschiedenes
TOP 8 Schlusswort

Im Anschluss an die Jagdgenossenschaftsversammlung wird die 
Jagdpacht ausgezahlt.

gez. Balzer
Jagdvorsteher
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III. Stadt Guben und Gemeinde Schenkendöbern

≈ 
≈ 

Gewässerverband  
Spree-Neiße 

≈ 
≈ 

Wasser und Bodenverband gem. WVG und 
Gewässerunterhaltungsverband gem. GUVG  
 
mittelbare Landesbehörde gem. LOG 
 

(vormals WBV Neiße – Malxe - Tranitz) 
 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

                            Der Verbandsvorsteher 
 

Verbandsvorsteher: Dieter Perko Bankverbindung Sparkasse Spree-Neiße  
Geschäftsführer: 
Internet 

Dipl.-Ing (FH), B (Sc) Silvio Alich 
www.spngew.de 

IBAN 
BIC 

DE 78 1805 0000 3402 1003 97            
WELA DE D1 CBN 

 

 
Bekanntmachung der Verbandsgewässerschauen 2019  

für Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
An den nachfolgenden Terminen führt der Gewässerverband Spree-Neiße die diesjährigen 
Verbandsgewässerschauen gem. § 29 der Verbandssatzung (zu §§ 44 und 45 WVG) durch.  
 
Seitens der zuständigen unteren Wasserbehörden werden die Termine zugleich als behördliche 
Gewässerschau gem. § 111 des Brandenburgischen Wassergesetzes durchgeführt.  
 
Die Schauen sind öffentlich und beziehen sich auf Gewässer II. Ordnung innerhalb unseres 
Verbandsgebietes.  
 

Schaubezirk Termin  Treffpunkt 

Schenkendöbern dazu Teile von  
 Gem. Neuzelle (Bomsdf. Henzendf,   

  Steinsdf., Streichwitz) 

Montag,  
18. März 2019 

Gem. Schenkendöbern, Rathaus 
Gemeindeallee 45 

Stadt Guben dazu angrenzende Teile der 
 Gem. Neißemünde (Coschen) 

Mittwoch,  
20. März 2019 

Rathaus Guben, Ausstellungsraum  
"Alte Färberei" Gasstraße 4 

Amt Peitz dazu Teile von: 
 Amt Burg (Schmogrow-Fehrow, Briesen,  

  Dissen-Striesow)  
 Amt Lieberose (Lieberose u. Gr. Liebitz) 

Montag,  
25. März 2019 

Amtsverwaltung Peitz,  
Schulstraße 6 

Amt Döbern Land Mittwoch, 
27. März 2019 

Amt Döbern-Land,  
Dienstsitz Hornow, Schulweg 1 

Stadt Forst Montag, 1. April 
2019 

Stadt Forst,  Rathaus,  
Promenade 9; Zi. 211  

Gemeinde Neuhausen/Spree Mittwoch,  
3. April 2019 

Gemeinde Neuhausen,  
Rathaus, Amtsweg 1 

Stadt Cottbus Montag,  
8. April 2019 

Gewässerverband Spree-Neiße  
Am Gr. Spreewehr 8 in Cottbus  

Stadt Spremberg dazu Teile von: 
 Drebkau (Jehserig, Kausche) 
 Welzow, Proschim, Haidemühl 
 Neu-Seeland (Lieske) 

Mittwoch,  
10. April 2019 

Stadt Spremberg,  
Bürgerhaus, Am Markt 2 

 
Die Gewässerschauen beginnen jeweils um 9:00 Uhr in o.g. Räumlichkeiten mit der Auswertung 
des abgelaufenen Unterhaltungsjahres und der Besprechung der erforderlichen Maßnahmen für die 
anstehende Saison 2019/20.  
Nach hier vereinbartem Tourenplan werden die Gewässer anschließend, gem. § 29 Abs. 1 unserer 
Verbandssatzung, in angemessenem Umfang vor Ort geschaut.  
 
 
 
Dieter Perko 
Verbandsvorsteher 
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